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2689. Baulinien (Genehmigung). Am 1 6r,: ,l'-

suchte der Gemeinderat Bülach um atm hm·,ig~i:~1~n~g·s~e~i~n~N~. ":1f{<'~------------' 
schlusses vom 28. April ] 965 betreffend Festsetzung von Bau-
linien an der Hinclerbirchstrasse III. Kl. und deren projek­
tierten Verläng·erung zwischen der Hochfelderstrasse I. Kl. 
Nr. 5 und der Grosssteinstrasse III. Kl. Gemäss Zeugnis des 
Bezirksrates Biilach vom Jl. Juni 1965 sind gegen den am 
7. Mai 1965 im kantonalen Amtsblatt veröffentlichten und 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilten 
Beschluss keine Rekurse eingegangen. 

Die Hinderbirchstrasse III. Kl. sowie deren projektie1te 
Verlängerung bis zur Grosssteinstrasse ist eine ausgesprochene 
Quartierstrasse, die nur einen sehr geringen Durchgangsver­
kehr aufweist. Sie verbindet die Hochfelderstrasse I. Kl. Nr. 
5 mit der Grosssteinstrasse. Die vorgesehene Fahrbahnbreite 
von 6 m sowie beidseitige Gehwege von 2 m gewährleisten bei 
einem Baulinienabstand von 20 m Vorgartentiefen von 5 m, 
die der untergeordneten Bedeutung dieser Quartierstrasse ge­
nügen. Bei der Einmündung in die Hochfelderstrasse schliessen 
die neuen Baulinien an die bereits mit Regierungsratsbeschluss 
Nr. 529/1956 genehmigten Baulinien an. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts im Wege. 
Auf Antrag der Baudirektion 

b e s c h 1 i e s s t d e r R e g i e 1' u n g s r a t : 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Biilach vom 28. April 

1965 betreffend Festsetzung von Baulinien an der Hinder­
birchstrasse III. Kl. und deren projektierten Verlängerung 
zwischen Hochfelderstrasse I. Kl. Nr. 5 und Grosssteinstrassc 
III. Kl. wird gemäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Biilach wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung eines Planexemplares im Doppel mit Genehmigungs­
vermerk, den Bezirksrat Biilach sowie an die Direktion der 
öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 15. Juli 1965. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber : 
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